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Die Schultheißen von Burgdorf von 1384 bis 1798

Dr. Hans Michel, Neuenegg

Manch altbernischer Amtssitz zeigt dem Besucher die oft hübsch restaurierten

Tafeln mit Wappen, Namen und Amtszeit der einstigen Landvögte*.
Diese Wappentafeln sind um die Wende zum 18. Jahrhundert angelegt worden

und enthalten leider manchen Fehler und auch etliche Lücken. Besonders

trifft dies zu für die Zeit vor der Reformation. Den seinerzeitigen Bearbeitern
standen nicht die heute erschließbaren Quellen zur Verfügung, weshalb für
die früheste Zeit oft recht willkürliche Jahrzahlen aufgemalt wurden. Offenbar

stützte man sich vorwiegend auf sekundäres Material, etwa auf
handschriftliche Regimentbücher h die aber meist erst im 17. Jahrhundert angelegt
worden waren. So kommt es, daß diese Regimentbücher die gleichen Fehler

wie die Tafeln enthalten. Von hier gingen die Irrtümer in gedruckte Werke
über, so in Leus Lexikon, in Aeschlimanns Burgdorfer Chronik, ins

Historisch-biographische Lexikon der Schweiz, und von da in Ortsgeschichten.
Die vorliegende Arbeit möchte nun für Burgdorf die Liste der bernischen

Vögte, d. h. Schultheißen, bereinigen, soweit dies nach den noch vorhandenen

Quellen überhaupt möglich ist. Das bedingt einen recht umfangreichen
Anmerkungsapparat mit den Belegstellen, und der Leser mag daraus ersehen,

daß ein vielseitiges Aktenmaterial durchgangen werden mußte. Mit wenig
Ausnahmen können die Ergebnisse als gesichert gelten. Der Arbeit stellen wir
eine allgemein gehaltene Einleitung über die bernischen Landvögte voran.
Der Verfasser wurde zu dieser Untersuchung durch Fritz Häuslers Werk
«Das Emmental im Staate Bern bis 1798» angeregt, wo im zweiten Band

ebenfalls ein Schultheißenverzeichnis, jedoch ohne Kommentar, abgedruckt
ist. Er dankt den Herausgebern des Burgdorfer Jahrbuches, daß sie nun
auch noch die Publikation des Begleittextes mit den Anmerkungen ermöglicht

haben.

* Siehe Abbildung 1 (S. 56): Wappentafel aus dem Schlosse Burgdorf.
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I. Aufgaben und Einkünfte der bernischen Landvögte

Unser Volksempfinden verbindet mit dem Worte «Vogt» die Vorstellung
eines brutalen und tyrannischen Statthalters nach dem Vorbilde Geßlers.

Diese Auffassung ist für einen Vogt im alten Bern durchaus irrig. Wohl gab

es hier und dort einen selbstherrlichen Vertreter der Obrigkeit. Im großen
und ganzen aber waren die bernischen Vögte dienstwillige und einsatzfreudige

Regierungsmitglieder. Man ist gern geneigt, das Zerrbild, das der Volksmund

aus Samuel Tribolet, dem Vogte zu Trachselwald, gemacht hat, zu

verallgemeinern, und vergißt, daß auch der edle Arner in Pestalozzis «Lien-
hard und Gertrud» einen lebenden Landvogt zum Vorbilde hatte2. Die
bernische Obrigkeit wachte scharf über der Amtsführung ihrer Landvögte, und

es kam gelegentlich vor, daß Landleute, die gegen das Urteil eines Vogtes

an die Gnädigen Herren appellierten, Recht erhielten. Die Obrigkeit deckte

unkluge oder ungerechte Entscheide ihrer Beamten keineswegs. Willkür oder

Bestechlichkeit, unsittlicher Lebenswandel oder Veruntreuungen von
Amtleuten ahndete sie mit Buße, Amtsentsetzung und Verstoßung aus dem Großen

Rat, in schwerwiegenden Fällen mit Verbannung aus der Hauptstadt oder

gar mit Enthauptung 3.

Den Begriff «Vogt» hat das Mittelalter in mannigfaltigster Weise gebraucht.
Das Wort stammt vom lateinischen «advocatus» und kann mit Stellvertreter
oder Statthalter, manchmal mit Helfer oder Fürsprecher übersetzt werden.

Auf seine verschiedenen Bedeutungen kann hier natürlich nicht eingetreten
werden4. Während Bern vor der Reformation immer nur den Ausdruck

«Vogt» verwendete, wurde später der «Landvogt» allgemein gebräuchlich.
Das ist insofern richtig, als erst jetzt von einem fest umgrenzbaren
Herrschaftsbereich, einem Land oder Territorium gesprochen werden darf. In
verschiedenen Landesgegenden hatte der Vogt eine besondere Bezeichnung, wie
eben in Burgdorf und Thun den Titel eines Schultheißen. Im Simmental und

Frutigland nannte man ihn Tschachtlan (Kastellan), in Aelen (Aigle) Guber-

nator (Gouverneur), in Königsfelden Hofmeister und im Stift zu Bern Schaffner5.

Als Sammelbegriff verwenden die Akten meistens die Bezeichnung
«Amtmann» oder «Amtleute auf dem Land».

Der Pflichtenkreis eines bernischen Landvogtes vergrößerte sich im
Verlaufe der Jahrhunderte zusehends. Die Aufgabe in frühester Zeit war
hauptsächlich eine militärische. Die Vogteischlösser bildeten im Kriegsfalle wichtige
Stützpunkte für Angriff, Verteidigung und Nachschub. Der Vogt mußte seine

Burg ständig in wehrbereitem Zustande halten 6. Für diese sogenannte Burghut

standen ihm ein bis drei Burgknechte zur Verfügung. Im Schlosse Burg-
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dorf waren es seit 1438 zwei7, vorher vermutlich drei Mann8. Im Kriegsfalle
wurde diese kleine Gruppe zu einer richtigen Besatzung ergänzt.

Neben der Burghut lagen dem Vogte von jeher der Bezug der Abgaben 9

und die Abrechnung mit der Stadt Bern ob. Dank der Erhaltung von vier
solchen Rechnungsbüchern 10 ist es überhaupt möglich, die Amtszeit vieler Vögte
im 15. Jahrhundert abzugrenzen.

Seitdem König Sigmund im Jahre 1415 für Bern die städtische Gerichtshoheit

auf die Landschaft übertragen hatte fielen den Vögten vermehrt auch

richterliche Aufgaben zu. Vorher hatten sie wohl verschiedentlich als Schiedsrichter

geamtet oder als Amtspersonen ihr Siegel zur Bekräftigung oder

Bestätigung an Urkunden gehängt. Nach 1415 prägte sich die Gerichtsverwaltung
allgemach immer deutlicher aus. Ein förmlicher Beschluß von Schultheiß, Rät
und Burgern, auf alle Herrschaften Amtleute zu wählen und diese mit richterlichen

Befugnissen auszustatten, stammt vom Ostermontag 146712. Damit

war die Tendenz eingeleitet, eine Rechtsgleichheit zu Stadt und Land
herzustellen.

Je mehr der sich ausbildende Territorialstaat in die verschiedenen Bereiche

menschlichen Lebens einzugreifen begann, desto größer wurde auch der

Aufgabenkreis des Amtmannes. Es ergäbe ein ganzes Buch, wollte man diese

Entwicklung bis 1798 oder gar bis in die Gegenwart darstellen, wo sich selbst

auf dem Sitz eines kleinen Amtsbezirkes ein ganzer Mitarbeiterstab um den

Regierungsstatthalter schart.

Kurz, anschaulich und klar zählt Richard Feller in seiner Berner Geschichte

die Geschäfte auf, wie sie im 17. Jahrhundert an die Amtleute auf dem Land
herantraten: «Der Landvogt vollzog die obrigkeitlichen Erlasse und übte die

landesherrlichen Rechte aus. Er wachte über der öffentlichen Sicherheit,

sperrte die Straßen bei Seuchen, beaufsichtigte den Handel mit Getreide, Salz

und Vieh, erprobte die Maße und Gewichte. Er verwaltete das obrigkeitliche
Kriegsgerät, zog die Wehrpflichtigen aus, prüfte die Listen der Dorfvorgesetzten

und den Bestand der Reisgelder. Er führte die Pfarrer ein, stattete ihnen
Dienstbesuche ab und gab an den Pfarrkapiteln über ihre Tätigkeit Bericht.

Er war Vorsitzender der Chorgerichte, ließ sich meist wegen Unabkömmlichkeit

vertreten, verschaffte sich aber Kenntnis von ihrer Arbeit. Er setzte die

Schulmeister ein und wohnte den Schlußprüfungen bei. Er half den Gemeinden

die Bedürftigen unterstützen, schrieb bei großen Heimsuchungen öffentliche

Sammlungen aus und verteilte die Gelder. Er zog die Einkünfte des

Staates, Zehnten und Bodenzinsen, ein, ordnete die Zehntsteigerungen an und

pflegte den staatlichen Getreidevorrat. Er lieh obrigkeitliche Gelder gegen
Gültbriefe aus und bezog die Zinsen. Er führte die Oberaufsicht über die
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Wälder, Allmenden, Staatsgüter, Vermarchungen, Straßen, Brücken und

Schwellen. Über alles hinweg erteilte er an bestimmten Tagen Audienz. Sie

diente gewöhnlich zur Versöhnung der streitenden Parteien vor dem Gerichtsgang

1S.»

Man beachte aber, daß diese Aufzählung allgemein gehalten ist. Von Amt
zu Amt kamen Abweichungen vor. In der Stadt Burgdorf und in ihren Twing-
herrschaften fielen einzelne dieser Geschäfte in den Aufgabenbereich der Burg-
dorfer Stadtbehörden. Gelegentlich kam es deshalb zu Kompetenzstreitigkeiten

zwischen der Stadt und dem Schultheißen13a.

Entsprechend den ständig wachsenden Pflichten stieg auch das Einkommen

der Landvögte. Im 14. und 15. Jahrhundert war es eine Selbstverständlichkeit,

daß der Bürger, der ein Amt zu Stadt oder Land übernahm, damit auch

finanziell erheblich belastet wurde. Aus der Rede des alten Seckelmeisters

Hans Fränkli14 imTwingherrenstreit von 1470 vernehmen wir, welche Opfer
der Staat jener Zeit seinen führenden Männern auferlegte15: Im Herbst 1446

wurde der Kürschnermeister Fränkli als zweiter bernischer Vogt nach Lenzburg

verordnet1G. Nicht nur bekümmerten ihn die Schwierigkeiten der
bevorstehenden Verwaltungs- und Organisationsaufgabe, sondern es bedrückte ihn

sehr, sein Gewerbe zu verlassen, das er durch Fleiß emporgebracht. Er fragte

sogar seinen Beichtvater um Rat; dieser hieß ihn seiner Obrigkeit gehorsam

sein, und so nahm Fränkli nach sechsmaligem Abschlag die Wahl an. In Lenzburg

wartete ihm die mühselige Aufgabe, die Märchen der Grafschaft zu

bereinigen. Die schwindenden Einnahmen aus seinem Gewerbe und die größer
werdende Familie veranlaßten ihn, jedes Jahr um seine Entlassung als Vogt
nachzusuchen. Diese wurde ihm nach drei Jahren zugestanden, doch wählte

man ihn sogleich zum Mitglied des Kleinen Rates17, und am 15. Oktober 1458

überband man ihm gar noch das Amt eines Seckelmeistersls, das er bis zu
seinem Tod im Jahre 1477 innehatte19. 1470 klagte er: «Dann by der war-
heit, die Gott selber ist, so weiß ich, das die ämpter Lenzburg und üwers

sekels Verwaltung mir schadent ob den fünfzehen tusend schilten, deren ich

rycher wölte sin, so ich by minem gwerb were beliben» 20. Umgerechnet auf
einen heutigen Betrag wären diese 15 000 Schiiten 33 500 Pfund) etwa
einer Million Franken gleichzusetzen21, was bei der 25jährigen Amtstätigkeit
Fränklis als Vogt und Seckelmeister einen jährlichen Geschäftsverlust von
durchschnittlich 40 000 Franken ergäbe.

Dem standen verhältnismäßig geringe Einkünfte gegenüber. Die Vogtei
Lenzburg war derjenigen von Burgdorf gleichgesetzt: Nach einer undatierten

Satzung aus dem 15. Jahrhundert hatten beide Vögte Anrecht auf 60 Pfund
für die Burghut22. 1438 erhöhte Bern diesen Betrag auf 70 Pfund. Dazu
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kamen an Naturalien zwei Matten (für 14 Pfund eingeschätzt), eine Bündstatt

(Pflanzland für Flachs und Hanf) und zwei Gärten 23. Damit wäre bloß

ein Sechzehntel vom erwähnten Geschäftsverlust des Seckelmeisters gedeckt

gewesen. So mag es denn mit Fränklis Bemerkung wohl seine Richtigkeit
haben: «das ich by der warheit nit hette by des ampts belonung ußkommen

mögen, dann das ich hette müeßen min hüßli, min boumgärtli und ein kleines

geltli, so mir min vatter verließ [= hinterließ] angryffen» 2i. Wir sind uns

bewußt, daß solche Berechnungen und Vergleiche mit heutigem Geldwert

fragwürdig sind; dennoch geben sie einigermaßen ein Bild von der opferfreudigen

Leistung der stadtbernischen Bürgerschaft im 14. und 15. Jahrhundert.
Es ist daher nicht verwunderlich, daß ihre Nachfahren die so angelegten

Kapitalien zu nutzen suchten25: Das sich im 17. Jahrhundert ausbildende

Patriziat verließ Gewerbe und Handel und verlor dadurch einen Teil seiner

materiellen Grundlage. Der Staat, dem sich der Patrizier nun fast ausschließlich

widmete, mußte ihm diese ersetzen. So wurden denn die Einkünfte aus

den Landvogteisteilen neben den Erträgnissen des Familiengrundbesitzes im
18. Jahrhundert zur wichtigsten wirtschaftlichen Voraussetzung patrizischen
Lebensstils. Nicht mehr sechsmalige Ablehnung einer Vogteistelle, sondern ein

gewaltiger Andrang auf solche Ämter war jetzt die natürliche Erscheinung.

Begreiflich, daß da der Kreis der Nutznießer eingeschränkt und die Stellen

schließlich durch das Los zugeteilt werden mußten.

Uber die wirkliche Höhe der Einnahmen bernischer Landvögte im 18.

Jahrhundert gehen die Meinungen auseinander2S. Für ertragreiche Ämter wurden

12 000 bis 20 000 Pfund, für kleinere 5000 bis 10 000 Pfund Jahreseinkommen

errechnet27. Die Unterschiede innerhalb der gleichen Vogtei rührten

von den wechselnden Bodenerträgen her. Während der Bodenzins eine stets

gleichbleibende Summe ausmachte, die freilich der Geldentwertung unterlag,
konnte in guten Jahren der Zehntertrag bedeutend mehr abwerfen28. Burgdorf,

das zwischen einer zweit- und erstklassigen Vogtei schwankte 29, war
1710 mit 7000 bis 10 000 alten Franken (rund 9500 bis 13 000 Pfund)
eingeschätzt27. Zur Umrechnung auf heutige Beträge darf man das Pfund zu
10 bis 12 Franken setzen30. So käme man im 18. Jahrhundert für Burgdorf
auf ein landvögtliches Jahreseinkommen von 100000 bis 150000 Franken.
Bei diesen ansehnlichen Beträgen darf freilich nicht übersehen werden, daß

sie für ein Patrizierleben auf sechs Jahre beschränkt blieben und also daraus
eine Reserve für die «magern» Jahre geäufnet werden mußte. Denn nach

einer Ordnung von 1710 war ein Burger, der einmal im Leben eine erstklassige

Vogtei versehen, von weitern Bewerbungen um äußere Ämter ausgeschlossen31.

Nicht zu übersehen ist ferner, welch erhebliche Unkosten der Amtskauf
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Abb. i Schultheißentafel aus dem Schloß Burgdorf



Bemerkungen zur Burgdorjer Schultheißentafel (Abb. i)

Die 1690 gemalten und bis in die Restaurationszeit nachgeführten Wappen
enthalten folgende Irrtümer:

1. Die Amtszeit sämtlicher 49 Schultheißen von 1384 bis 1585 weicht von
den Ergebnissen unserer Untersuchung ab. Dagegen ist die Chronologie

allgemein richtig.

2. Es fehlen auf der Tafel Peter Rieder (Nr. 1, an seiner Stelle steht Johannes

Pfanner, Nr. 4), Yvo von Bolligen (Nr. 16) und Nikiaus von Erlach

(Nr. 22).

3. Nicht nachgewiesen werden kann Hans Rudolf Hofmeister, der Sohn des

Berner Schultheißen Rudolf Hofmeister. Er kam 1451 in den Kleinen Rat
und starb im gleichen oder folgenden Jahr (vgl. BTB 1892, 212).

4. Steiger (Nr. 25) trägt den Vornamen Jost nicht Bendicht.

5. Surget ist eine andere Schreibweise für Suriant oder Surgand (Nr. 27).



verursachte. Es brauchte oft mehrere tausend Pfund, um dem Vorgänger das

Inventar des Amtssitzes abzukaufen, ein Kapital, das man erst in den Jahren
nach Ablauf der Amtszeit vom Nachfolger ratenweise zurückerhielt32. Dazu
kam eine standesgemäße Ausstattung mit Kleidern, Gerätschaften und

Bedienten, nicht zu vergessen die vielen Trinkgelder und Spenden, die der Aufritt

mit sich brachte 33.

Es ist daher nicht verwunderlich, daß viele Vögte nach ihrem Abzug der

Staatskasse erhebliche Beträge schuldig blieben, und das Eintreiben dieser

Amtsrestanzen bildete jahrhundertelang die Sorge der Seckelmeister und

Venner34.

II. Wahl, Aufzug und Amtsdauer

Bis weit ins 15. Jahrhundert hinein setzte Bern als erste Amtleute auf eine

neuerworbene Vogtei lauter Männer, die in der städtischen Verwaltung
bereits Erfahrungen gesammelt hatten. Meist handelte es sich um Mitglieder des

Kleinen Rates, die bei Amtsantritt ihren Ratssitz aufgeben mußten. Häufig
nahmen sie diesen nach Ablauf des äußern Amtes sofort wieder ein, obschon

die ordentlichen Wahlen in den Rat jeweils am Ostermontag und -dienstag

vorgenommen wurden. Im Herbst 1449 kam es beispielsweise vor, daß sechs

von den 27 Ratsherren eine Vogteistelle antraten und an ihrem Platze sechs

alte Vögte in den Rat kamen. So fand ein lebendiges Durchdringen von
städtischer und ländlicher Verwaltung statt.

Mit der zunehmenden Zahl von Vogteien wurden jedoch die jeweiligen
Vakanzen im Rate zu groß, so daß Mitglieder des Großen Rates auf äußere

Ämter gewählt wurden. Besonders die Reformation schuf hier neue Verhältnisse:

Durch die Aufhebung der Klöster entstand eine Reihe neuer Ämter,
und es stiegen auch die Anforderungen an die Zentralverwaltung. Dies

verlangte eine größere Kontinuität in der Amtsführung des Kleinen Rates. Daher

setzte man immer seltener amtierende Ratsherren als Landvögte ein. Im
16. Jahrhundert waren es noch durchschnittlich zwei pro Jahr, dann sank die

Zahl; zum letztenmal geschah eine Wahl aus dem Rat auf eine Vogtei im
Jahre 168035. Theoretisch bestand freilich das Recht fort36, es kam aber im
18. Jahrhundert nur einmal zu einer solchen Wahl: Der 73jährige Emanuel

Rodt hatte am 2. April 1728 seine Ratsstelle aufgegeben, um Vogt von Brandis

zu werden; er starb jedoch vor seinem Aufzug37.
Während also in früherer Zeit die Vögte vorwiegend aus der Reihe der

Ratsherren genommen wurden, war die Bedienung einer Landvogtei im 17.
und 18. Jahrhundert geradezu eine Voraussetzung für den Eintritt in den
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Kleinen Rat. Es erregte Aufsehen, als 1746 Johann Anton Tillier, der spätere

Schultheiß, in den Rat gewählt wurde, ohne vorher die übliche Vogteisteile
versehen zu haben; ihn empfahlen außergewöhnliche Vorzüge des Geistes

und des Umgangs 3S.

Für den Zeitpunkt der ordentlichen Wahlen auf die äußern Ämter lassen

sich zwischen dem 14. und 18. Jahrhundert drei verschiedene Daten feststellen.

Die ersten sichern Angaben über Wahltage stammen aus der Zeit der

Burgunderkriege. Die Ratsmanuale, in Bern seit 1465 erhalten, nennen meist

einen Sonntag nach dem Jakobstag (25. Juli)39; es kommen dabei Schwankungen

zwischen dem 19. Juli und dem 28. August vor40. Da die Rechnungsbücher,

erhalten aus der Zeit von 1393 bis 1474, die Abrechnungen über die

verflossenen Amtsjahre jeweils auf die Tage vor Jakobi legen, darf angenommen

werden, die Wahlen hätten von alters her Ende Juli oder Anfang August
stattgefunden.

Am 28. März 1690 beschlossen Rät und Burger, die Ämterbesatzungen

inskünftig am zweiten Donnerstag im Mai vorzunehmen41. Diese Verschiebung

geschah, um den neu gewählten Vögten mehr Zeit für die Vorbereitung
ihrer Aufgabe einzuräumen 42.

Die neue Regelung hatte den Nachteil, daß Amtleute aus weit entlegenen

Vogteien kurz nach den Osterwahlen für dieses wichtige Geschäft abermals

nach Bern reisen mußten. Daher verlegte man die Besatzung am 17. April
1715

43 auf den Donnerstag nach Ostern, wo jeder Großrat noch in Bern
weilte. Bei dieser Ordnung blieb es bis zum Untergange des alten Bern.

Außerordentliche Wahlen kamen nicht selten vor, sei es wegen des Todes

eines Amtinhabers, wegen einer Wahl auf ein höheres Amt oder gar wegen
Absetzung im Verlaufe des Amtsjahres 44. War ein strafwürdiger Fall nicht so

schwerwiegend, so wurde der Vogt einfach bei der nächsten Wiederwahl
nicht mehr bestätigt. Das konnte zum Beispiel bei säumiger Zahlung von Re-

stanzen der Fall sein 45.

Die außerordentlichen Vakanzen warfen die Frage nach der Stellvertretung

eines Amtmannes auf. Die zunehmende Arbeitslast der Vögte erforderte

überhaupt eine Abtretung von Pflichten an die Statthalter. In den
Landstädten waren dies die Präsidenten der Räte, auf dem Lande die Vorsitzenden
des Niedern Gerichts. Mit der Zeit behielt der Landvogt in diesen Behörden

nur einen Ehrenvorsitz. War ein Amtmann nur vorübergehend von seinem

Sitz abwesend, so vertrat ihn nach althergebrachter Gewohnheit der
Ranghöchste der Lokalbehörde46. Im 16. Jahrhundert wurden solche Statthalter
ausdrücklich gewählt, wenn es sich um eine Vertretung bis zum Aufzug eines

neuen Vogtes handelte. Um den Angehörigen verstorbener Amtleute einen
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Besoldungsnachgenuß zu sichern, begann man im 17. Jahrhundert Amtsstatthalter

aus der Berner Bürgerschaft zu wählen, meist Verwandte des Verstorbenen

47.

In das Wahlverfahren der Landvögte erhalten wir erst im 17. Jahrhundert

genaueren Einblick. 1633 wurde folgende Ordnung festgelegt48: Nach altem

Herkommen machten Seckelmeister und Venner zuerst vor dem Kleinen, dann

vor dem Großen Rat ihren ersten Vorschlag. Jedem Mitglied der Räte stand

es frei, noch einen weitern Kandidaten in die Wahl zu geben. Dabei war es

jedoch verboten, eigene Verwandte vorzuschlagen, und jeder war eidlich

verpflichtet, auch für seinen Vorgeschlagenen zu stimmen. Die Kandidaten mußten

hierauf samt ihrer Verwandtschaft den Austritt nehmen. Die Zurückgebliebenen

stimmten nun mit offenem Handmehr ab. Die vier mit der höchsten

Stimmenzahl blieben in der Wahl; die übrigen traten mit ihren Verwandten
wieder in die Burgerstube und halfen bei der Hauptwahl mit. Gewählt war,
wer jetzt die höchste Anzahl Stimmen auf sich vereinigte.

1641 wurde das Verfahren verfeinert49: Die im Saal Verbliebenen durften
weder den in der Vorwahl Unterlegenen noch ihren Angehörigen verraten,
wer von den vier Hauptkandidaten die meisten Stimmen erhalten hatte. Für
die Schlußwähl kam nun die Ballotte, eine Kugel, zur Anwendung. Die Beamten

des «Wahlbüros», also Großweibel, Gerichtsschreiber und

Rathausammann, legten in eine Platte, die vorn auf einem Tische stand, die gleiche

Anzahl Bailotten, «bölleli» genannt, als Wähler gezählt wurden. Jeder
Teilnehmer schritt der Reihe nach zum Tisch, empfing vom Wahldiener seine

Kugel und begab sich hinter einen Vorhang, wo er vier Urnen («trucken»)
mit den Kandidatennamen vorfand. Hier legte er seine Bailotte ein, und

gewählt war derjenige, in dessen «Trucke» die meisten Kugeln lagen.
Uber das Wahlverfahren vor dem 17. Jahrhundert sind uns leider nur

vereinzelte urkundliche Anhaltspunkte überliefert. Daraus ist zu vermuten, daß

Seckelmeister und Venner von jeher die ersten Vorschläge machen durften.
Sie hatten ja auch den besten Einblick in die Verwaltungstätigkeit, besonders

ins Rechnungswesen der Vögte. Ob das älteste Wahlkollegium der Kleine
oder stets schon der Große Rat war, bleibt dunkel. 1540 erscheint der Kleine
Rat als zuständig für eine Art Vorwahl, indem die dort gemachten Vorschläge
abgemehrt und nur die beiden mit der höchsten Stimmenzahl hinaus, d. h.

wohl in die Burgerstube vor den Großen Rat, gebracht wurden50. 1546
erhielt auch der Schultheiß ein Vorschlagsrecht51. Offenbar bestand schon
damals die Möglichkeit, den von Seckelmeister und Vennern Vorgeschlagenen
in der Burgerversammlung weitere Kandidaten beizufügen; denn 1549
schränkte man diese Übung insofern ein, als vor dem Großrat kein Ratsherr
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mehr ein Mitglied der Zweihundert, von diesen aber auch keiner einen

Ratsherrn in die Wahl geben durfte 52.

Alle diese Beschlüsse zeigen, wie Rät und Burger nach einem befriedigenderen

Wahlverfahren suchten. Dieses Vorwärtstasten dauerte durch das ganze
16. Jahrhundert hindurch an. 1551 wurde festgelegt, daß den Vögten, die

ihr Amt gut führten, bei der Wiederwahl erst nach drei Jahren weitere
Bewerber «angehenkt» werden dürften 53. Zwei Jahrzehnte später hielt man fest,

daß nach der ersten Abstimmung im Rat der Zweihundert nur noch diejenigen
mit «großem Mehr» für den nächsten Wahlgang kandidieren durften. Die

Unterlegenen und ihre Verwandten nahmen ihre Sitze wieder ein 54. Damit

war das Prinzip der oben erwähnten Ordnung von 1633 bereits erreicht.

Umstritten blieb noch das Stimmrecht der Wiedereintretenden55 und die

Zahl der in die Hauptwahl kommenden Bewerber.

Deutlich merkt man schon im 16. Jahrhundert den starken Zug zu den

einträglicher gewordenen Vogteien. Bereits mußten Beschränkungen eingeführt

werden, besonders für die welschen Ämter. So lautete ein Beschluß von
1588, daß ein Großrat erst drei Jahre nach seinem Eintritt eine Vogtei
übernehmen dürfe. War seine Amtszeit abgelaufen, so hatte er abermals drei Jahre

zu warten. Nach drei Ämtern, die einer bedient hatte, erlosch sein Anrecht
auf weitere 56. Um auch die Übernahme weniger begehrter Ämter zu sichern,

war schon vor Jahren beschlossen worden: Wer nach einer Wahl ein Amt
nicht annehmen will - dies geschah durch Legung eines Guldens -, darf im

gleichen Jahr nicht wieder auf ein anderes Anspruch erheben57.

Im 17. Jahrhundert stieg der Andrang noch mehr, und damit nahm das

verbotene Praktizieren, d. h. die Wahlumtriebe zum Vorteil eines Kandidaten,

immer mehr überhand. Weder schärfere Vorschriften68 noch Eide69

vermochten etwas dagegen, auch nicht, daß man stracks nach der Predigt
hinter streng geschlossenen Türen wählte60. So führten Rät und Burger 1685

wegen der «vorgehenden bösen pratiken und mißbräüchen» ein Anmeldeverfahren

ein61: Jeder Anwärter auf eine Vogtei mußte sich am Tage vor
der Wahl in der Vennerkammer (Finanzbehörde) in eine Liste eintragen lassen

und einen Eid ablegen, daß es ihm mit seiner Bewerbung ernst sei. Das sollte

verhindern, daß «taktische» Kandidaten aufgestellt wurden. Man konnte
nämlich durch solche Scheinvorschläge wegen des Austrittes von Verwandten
bereits die Vorwahlen beeinflussen. Außerdem ersetzte nun das Bailottieren
das Handmehr bereits in der Vorwahl. Um die Berechnungen der «Praktizierfürsten»

unsicherer zu machen, führte man auch noch ungleiche Ballotten ein,
und zwar für Vor- und Hauptwahl: Die Wahldiener hatten in einem Sack

zwei Drittel gelbe oder goldene Kugeln mit einem Drittel weißer oder silber-
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ner zu mischen. Die weißen Bailotten waren ungültig. Dann trat jeder Wähler

herzu und zog eine Kugel aus dem Sack, wobei er seine Hand erst hinter
dem Urnenvorhang öffnen durfte. Dort legte er die goldene Bailotte in die

«Trucke» seines Kandidaten. Hatte er aber eine weiße, ungültige gezogen,
mußte er sie in die «Nulla» schieben. Alle Verordnungen und Eide fruchteten

jedoch wenig, auch nicht die ausführlicher und scharf gehaltenen Erlasse von

1698 62. Schließlich glaubte man, mit der Einführung des Loses die

Mißbräuche beseitigen zu können. Wenn der Mensch versagte, so blieb nur noch

der schicksalhafte Weg über die «blinde Wahl» oder das «vernünftige Los»

offen. Nicht ohne große Bedenken, daß dadurch die Fähigkeit nicht mehr den

Ausschlag geben werde, beriet man die neue Ordnung während Jahren 03 und

führte sie 1710 provisorisch und 1718 definitiv ein64: Die Ämter zerfielen

nun nach ihrer Einträglichkeit in vier Klassen. Burgdorf stand 1710 in der

zweiten Klasse65, gelangte 1718 in die erste66 und fiel 1776 wieder in die

zweite zurück 67. Ausgediente Amtleute hatten, je nach der Klasse der
versehenen Vogtei, vier bis zwölf Jahre zu warten, ehe sie wieder kandidieren

durften, und dann auch nur noch für bestimmte Klassen.

Das Losen selber ging folgendermaßen vor sich68: Vorab wurden die Ämter

in der Reihenfolge ihrer Klassierung ausgerufen. Die wahlfähigen Bewerber

erhoben sich von ihren Bänken und wurden gezählt. Dann legten die

Wahldiener dieselbe Anzahl Nummern in einen Sack. In der herausgezogenen

Reihenfolge griffen hierauf die Kandidaten, mit Handschuh angetan, in einen

andern Sack, in welchem sich dieselbe Anzahl weißer Kugeln befand,
darunter eine goldene. Wer diese zog, war der Glückliche.

Die Losordnung behielt mit geringen Änderungen ihre Gültigkeit bis 1798.

Die Bürgerschaft fand daran allgemein ihr Genügen, schuf doch die göttliche
Vernunft mit dem Los allen gleiche Chancen. Die Nachwelt urteilte
verschiedenartig69: Nach den einen brachte das Los Ruhe und Gleichmaß und
verhinderte eine Entwicklung zur Oligarchie, nach andern war es der Laster

Anfang, indem es die Korruption des Praktizierens durch eine andere ersetzte

und dem Tüchtigen wie dem Unfähigen den Weg zu großen Einkünften
öffnete.

Der ordentliche Aufzug der Vögte fand zu allen Zeiten im Herbst statt,
bis ins 17. Jahrhundert allgemein auf den Michaelistag, also den 29. September70.

In der Zeit des Dreißigjährigen Krieges wurde der Gallustag, der

16. Oktober, üblich, und von 1700 an Simon und Judae, der 28. Oktober71.
Bis zu diesem Datum hatte der abtretende Vogt auf seinem Amtssitze zu
verbleiben72. Den Amtskauf, einen wesentlichen Teil der Amtsübergabe, haben

wir oben erwähnt73.

61




























































































































